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Übermittlung von Fluggastdaten 

 

Im Anhang VI, Nr. 2.3 der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenzkodex – SGK) wird unter 

anderem folgendes zur Personenkontrolle von Privatflügen (Bedarfsluftfahrt) geregelt: 

 

„Im Falle von Privatflügen aus oder in Drittstaaten übermittelt der Flugkapitän den Grenzschutz-

beamten des Bestimmungsmitgliedstaats und gegebenenfalls des Mitgliedstaats der ersten Einreise 

vor dem Abflug eine allgemeine Erklärung, die insbesondere einen Flugplan gemäß Anlage 2 zum 

Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt und Angaben zur Identität der Fluggäste enthält 

(General Declaration – GenDec).“  

 

Drittstaaten im oben genannten Sinne sind alle Staaten, die nicht Schengenvoll- oder Schengenteil-

anwenderstaat sind. Im Intra-Schengenflugverkehr besteht keine Pflicht zur Übermittlung von Flug-

gastdaten. 

 

Am Flughafen Düsseldorf wird diese Regelung wie folgt umgesetzt:  

1. Flugkapitäne in der Bedarfsluftfahrt übermitteln bei einem Flug aus oder in einen Drittstaat 

vor Abflug ihre GenDec und / oder weitere Dokumente mit Angaben zu dem Flugplan und 

allen an Bord befindlichen Passagieren elektronisch per E-Mail an den lokal zuständigen 

Handlings Partner. Der Handlings Partner leitet die GenDec und / oder weiteren Dokumente 

umgehend an die Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf weiter. 

2. Relevante Fluggastdaten, die der Übermittlungspflicht unterliegen, sind Angaben zu dem 

Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum und Nationalität aller an Bord befindlichen Passagiere.  

3. Die Übermittlung kann ebenfalls in Vertretung durch eine andere Person oder eine Firma 

erfolgen. Auf die Übermittlungspflicht „vor Abflug“ und die alleinige Verantwortung des 

Flugkapitäns für die Übermittlung der notwendigen Dokumente weise ich explizit hin.  

4. Wird durch die Bundespolizei festgestellt, dass eine Übermittlung nicht, nicht rechtzeitig oder 

fehlerhaft stattgefunden hat, so behält sich die Bundespolizei vor, weitere Maßnahmen 

einzuleiten. 


